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Ausgangslage 

1. Perimeter 

Die Teilrevision des Privaten Gestaltungsplanes Technopark Zürich betrifft das Areal des TECH-
NOPARK® Zürich im Areal Escher-Wyss. Das Gestaltungsplangebiet umfasst die Parzellen Kat.-
Nrn. AU6704 und AU6814, welche sich im Eigentum der Technopark Immobilien AG, Zürich, be-
finden. 

2. Anlass der Teilrevision 

Der TECHNOPARK® Zürich gilt als Plattform für Jungunternehmen und Technologietransfer. Seit 
über 17 Jahren bewährt sich das Konzept in Zusammenarbeit mit der Stiftung TECHNOPARK® 
Zürich, das die Schaffung neuer nachhaltiger Arbeitsplätze durch Innovation zum Ziel hat. Heute 
sind über 270 Unternehmen eingemietet, die rund 1'800 Mitarbeitende beschäftigen. Zudem finden 
jährlich rund 2'000 Veranstaltung unterschiedlicher Art im Hause statt. 150'000 Besucher und Be-
sucherinnen aus der ganzen Welt finden jährlich den Weg in diese privatwirtschaftlich getragene 
Institution. 

Um den vielen Nachfragen von neuen Unternehmen, Spin-offs aus der ETH Zürich und den Hoch-
schulen, aber auch den Expansionswünschen ansässiger Unternehmen nachzukommen, sollen 
durch die Aufstockung des mittleren Gebäudetraktes weitere rund 3'000 m2 Mietfläche im TECH-
NOPARK® Zürich geschaffen werden. Der neue Gebäudeteil wird architektonisch und gebäude-
technisch nach dem Konzept der bestehenden Baute realisiert. Er zeichnet sich durch hohe räum-
liche Modularität, Energieeffizienz und fortschrittlichen Ausbaustandard aus. 

Beabsichtigte Erweiterung 
Der TECHNOPARK® Zürich besteht aus 6 Trakten, die durch einen gemeinsamen Transferhallen-
bereich verbunden sind. Über diesem Bereich ist die beschriebene Aufstockung geplant (vgl. Bei-
lage Vorprojekt, Stand März 2010). 

Die Idee den Transferbereich um ein Vollgeschoss und ein Dachgeschoss aufzustocken, basiert 
auf dem bereits vorhandenen guten Trag- und Erschliessungssystem. Die Treppenhäuser errei-
chen bereits das Dachgeschoss und die Liftkerne können um ein Geschoss erweitert werden. Der 
bestehende Betonskelettbau (vorfabrizierte Betonstützen) wird mit einer möglichst leichten Trag-
konstruktion aus Stahl erweitert. 

Zudem ist geplant, dass die Bereiche östlich und westlich auf diesem Geschoss (aktuelle Dachflä-
che) für weitere Büroräume ausgebaut werden können. Die neuen Geschosse sollen sich nicht von 
der bestehenden Baute abheben sondern Teil davon werden. Die Aufstockung soll auch an der 
Fassade als Teil des Daches gelesen und im selben Material ausgeführt werden (Titanzinkblech). 

Die Aufstockung des Transferhallenbereiches ist nach den geltenden Bauvorschriften und ohne 
Ausnahmen geplant. Die Aufstockung des TECHNOPARK® Zürich wird so geplant, dass der Mi-
nergiestandard erfüllt wird. 

Teilrevision des Privaten Gestaltungsplanes 
Die beschriebene Erweiterung des bestehenden Gebäudes bedarf keiner Änderung an den rechts-
kräftigen Vorschriften zum Privaten Gestaltungsplan Technopark (Gemeinderatsbeschluss vom 
18.12.1991 mit Änderung vom 7.Juni 1995 im Zusammenhang mit dem privaten Gestaltungsplan 
Escher-Wyss-Gebiet). Alle bisher gültigen Vorschriften, insbesondere auch betr. Ausnützung und 
Parkierung bleiben unverändert gültig und werden von der geplanten Erweiterung eingehalten. 
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Basierend auf der Stellungnahme von Umwelt- und Gesundheitsschutz Stadt Zürich im Rahmen 
der Ämtervernehmlassung werden die Vorschriften des Gestaltungsplanes jedoch hinsichtlich der 
Energiebestimmungen an die heutigen Anforderungen in Gestaltungsplänen in der Stadt Zürich 
angepasst. Dementsprechend wird ein neuer Artikel "Energie" in die Vorschriften des Privaten Ge-
staltungsplanes Technopark aufgenommen:  
"Neubauten sind im Minergie-Standard zu erstellen oder haben hinsichtlich Heizwärmebedarf den 
um 20 % reduzierten Grenzwert der zum Zeitpunkt eines Bauentscheides gültigen kantonalen 
Wärmedämmvorschriften zu unterschreiten. 
Soweit technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich zumutbar, gilt dies auch für Umbauten." 
 
Die Teilrevision des Privaten Gestaltungsplanes Technopark betrifft damit die Anpassung des Pla-
nes M 1:500 im Hinblick auf die Zahl der zulässigen Geschosse im sogenannten Transferhallenbe-
reich sowie die Ergänzung des genannten Energieartikels in den Vorschriften. 
Es gelten die Festlegungen gemäss Plan M 1:500 zur aktuellen Teilrevision. 
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Auszug aus dem Protokoll des Stadtrates von Zürich 
 

vom 

689/15.06.2011 
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689. 
Amt für Städtebau, privater Gestaltungsplan Technopark Zürich, Teilrevision, Zürich 
Escher-Wyss, Kenntnisnahme der Genehmigung und Inkraftsetzung 

 

IDG-Status: öffentlich   

Der Gemeinderat stimmte der Teilrevision des privaten Gestaltungsplans Technopark Zürich, 
Zürich Escher-Wyss, am 19. Januar 2011 zu. Gegen diesen Beschluss wurde weder ein Re-
ferendum noch Rechtsmittel ergriffen. 

Die Baudirektion des Kantons Zürich hat die Teilrevision des privaten Gestaltungsplans 
Technopark mit Verfügung ARE/77/2011 vom 31. Mai 2011 genehmigt. Der revidierte Ges-
taltungsplan ist somit in Kraft zu setzen. 

Auf Antrag des Vorstehers des Hochbaudepartements beschliesst der Stadtrat: 

1. Es wird davon Kenntnis genommen, dass die Baudirektion des Kantons Zürich mit Ver-
fügung ARE/77/2011 vom 31. Mai 2011 die Teilrevision des privaten Gestaltungsplans 
Technopark genehmigt hat. 

2. Der revidierte private Gestaltungsplan Technopark wird auf den Tag nach der öffentli-
chen Bekanntmachung im «Amtsblatt des Kantons Zürich», das heisst auf den 25. Juni 
2011, in Kraft gesetzt. 

3. Die Dispositivziff. 1 und 2 dieses Beschlusses sind durch das Hochbaudepartement im 
«Städtischen Amtsblatt» vom 22. Juni 2011 und im «Amtsblatt des Kantons Zürich» vom 
24. Juni 2011 zu veröffentlichen. 

4. Mitteilung an die Stadtpräsidentin , die Vorstehenden des Tiefbau- und Entsorgungs-, 
sowie des Hochbaudepartements, die übrigen Mitglieder des Stadtrates, den Stadt-
schreiber, den Rechtskonsulenten, die Stadtkanzlei (Amtliche Sammlung), das Tiefbau-
amt, das Amt für Städtebau, das Amt für Baubewilligungen und das Amt für Raument-
wicklung des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich. 

 
Für getreuen Auszug 

der Stadtschreiber 
 


	Genehmigungsverfügung (Teilrevision, BDV 77 vom 31.05.2011)
	Genehmigungsverfügung (RRB 890 vom 25.03.1992)
	Plan (BDV 77 vom 31.05.2011)
	Plan (RRB 890 vom 25.03.1992)
	Vorschriften (Änderungen, BDV 77 vom 31.05.2011)
	Vorschriften (RRB 890 vom 25.03.1992)
	Planungsbericht nach Art. 47 RPV
	Publikation Inkraftsetzung (25.06.2011)

